
Sommerhaus 8 
50129 Bergheim-Glessem 

02238-4788531 ab 12:00 Uhr 
nc-seidenda@netcologne.de 

www.die-villa-kunterbunt.koeln 

Daniela Vomberg 

Pulheim ,den _ _._ _. _ _ _ _ 

Schutzvertrag	
 
Zur Übergabe von ___ Meerschweinchen an: 

Name: ______________________________________________________________  

Telefon: _____________________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________ 

 Personalausw.-Nr.: ___________________ ausst. Behörde: ___________________ 

Bezeichnung des/r Tiere/s: 

1. Name: ____________________________  Alter: ______________________ _____

Farbe: ______________________________  Rasse: ___________________________ 

O männlich O weiblich O kastriert  

2. Name: ____________________________  Alter: ______________________ _____

Farbe: ______________________________  Rasse: ___________________________ 

 O männlich O weiblich O kastriert 

§ 1 Allgemeine Haltungsanforderungen
Der/Die Empfänger/in verpflichtet sich, die Tiere im Einklang mit den tierschutz-rechtlichen Vorschriften und 
artgerecht zu halten. Artgerecht heißt, daß die Tiere genügend Platz haben, ihnen täglich frisches und 
sauberes Wasser und Futter verabreicht wird, die Einstreu sauber und trocken ist und ein Zusammenleben 
mit wenigstens einem Artgenossen (das heißt nicht mit einem Kaninchen) gewährleistet sein muss. mit den 
Tieren nicht zu züchten und es nicht für Tierversuche weiterzugeben Quälereien und Misshandlungen auch 
durch Dritte zu verhindern.  

§ 2 Tierarzt
Der/Die Empfänger/in verpflichtet sich außerdem, jederzeit die tierärztliche Versorgung der Tiere zu 
gewährleisten, Bei Unterbringung von männlichen und weiblichen Meerschweinchen in einem Käfig die 
männlichen Tiere unverzüglich beim Eintritt der Geschlechtsreife von den weiblichen zu trennen und vom 
Tierarzt kastrieren zu lassen.  



§ 3 Weitergabe, Verlust, Tod

Die Weitergabe der Tiere ist ohne Zustimmung von Frau Vomberg nicht erlaubt, auch nicht an Verwandte. 
Sprechen zwingende Gründe für die Weitergabe, unterrichtet der Tierhalter unverzüglich Frau Vomberg, um 
gemeinsam eine Regelung zum Wohle der Tiere zu finden. 
Außenställe sind so zu bauen, dass die Tiere nicht entlaufen können, gegen Fressfeinde gesichert sind und 
Schutz vor Kälte bieten. Kommt ein Tier dennoch abhanden, ist der Verlust der Vermittlungsstelle 
unverzüglich mitzuteilen.. Der Tierhalter muß jede Maßnahme ergreifen und dulden, die zum Auffinden des 
Tieres geeignet erscheint.  Die Tötung des Tieres ist mit Ausnahme von zwingenden medizinischen 
Gründen nur nach Genehmigung durch Frau Vomberg und nur durch einen Tierarzt zulässig. Bei 
Verweigerung der Genehmigung durch Frau Vomberg ist diese verpflichtet, das Meerschweinchen 
zurückzunehmen. Grundsätzlich ist die Vermittlungsstelle unverzüglich vom Ableben des Tieres zu 
unterrichten. 

§ 4 Überwachung

Der/Die Empfänger/in der Tiere gestattet Frau Vomberg, jederzeit und wiederholt den Ort und die Art der 
Haltung der Tiere zu besichtigen und dazu das Haus/die Wohnung zu betreten. Stellt diese fest, dass die 
Tiere nicht artgerecht, unzulässig, falsch oder unverantwortlich gehalten werden, ist sie berechtigt, die Tiere 
zurückzunehmen.  

§ 5 Haftung, Zuwiderhandlungen

Für Eigenschaften des Tieres übernimmt die Vermittlungsstelle keine Haftung. Zum Abgabezeitpunkt sind 
Frau Vomberg keine Krankheiten bekannt, trotzdem wird jede Haftung seitens dieser ausgeschlossen.  
Die Verletzung einer Vertragsverpflichtung berechtigt  Frau Vomberg, von diesem zurückzutreten und die 
entschädigungslose Rückgabe der Tiere zu verlangen.  
Vertragsstrafe: Bei einer groben Pflichtverletzung wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,- Euro fällig, zu 
zahlen innerhalb eines Monats nach schriftlicher Aufforderung. 

§ 6 Nebenabreden/Sonstiges
1) Die Abgabe erfolgt gegen eine Schutzgebühr. Die Schutzgebühr wird bei Rückgabe
des/der Tiere/s nicht zurückerstattet.

2) Falls eine Trächtigkeit unbemerkt bis zum Vermittlungstag, trotz tierärztliche Prüfung vorliegen
sollte, ist Frau Vomberg  unverzüglich zu informieren und die Welpen gehen falls nichts anderes
vereinbart sein sollte grundsätzlich nach der ca.3 wöchigen Säugezeit an die Vermittlungsstelle
zurück!

3) Mindest-Käfiggröße für 2Tiere : 1,60m x 0,80m

4) Bei Wohnungswechsel ist die neue Anschrift Frau Vomberg  innerhalb von 4 Wochen  mitzuteilen.

5) Bei Ableben eines Tieres in Paarhaltung verpflichten Sie sich innerhalb 1Woche wieder ein
Meerschweinchen als Partner für das verbliebene Tier anzuschaffen!

6 ) Die Rückgabe des / der Tiere/s ist jederzeit auch ohne  Angaben von Gründen möglich. 

7) Im Fall der Unwirksamkeit einer Klausel dieses Vertrages, wird die Wirksamkeit der übrigen
Vertragsklauseln nicht berührt !

Sonstige Absprachen: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Empfänger




